
MfG: Art. 19 Mittelstandsbericht

Art. 19  Mittelstandsbericht 
 
Die Staatsregierung erstattet in angemessenen Zeitabständen, mindestens alle fünf Jahre, dem Landtag 
einen Bericht über die Lage der mittelständischen Unternehmen sowie der Freien Berufe in Bayern.


